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RS OGH 1948/4/21 3Ob73/48
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1948

Norm

ABGB §761

ABGB §1068

Rechtssatz

Das sogenannte Aufgri3srecht ( Vorzugsrecht ) zur Gutsübernahme enthält weder ein Veräußerungsverbot, noch

begründet es ein Vorkaufsrecht. Es ist nach den Vorschriften für den Wiederkauf zu beurteilen.

Entscheidungstexte

3 Ob 73/48

Entscheidungstext OGH 21.04.1948 3 Ob 73/48
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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